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Gilt für das Arzthonorar  
keine Obergrenze mehr?
Ein Urteil des Landessozialgerichts sorgt bundesweit für Aufsehen: Die 
Richter erklärten es für zulässig, dass die Vergütung von Vertragsärz-
ten in Hamburg unbegrenzt wächst – ohne Orientierung daran, wie viel 
Geld im Gesundheitssystem überhaupt zur Verfügung steht.

I
m Sitzungssaal 301 des Hamburger 
Landessozialgerichts am Dammtor 
herrschte drangvolle Enge. Die Rich-
ter holen sogar noch Stühle aus ihren 

Beratungsräumen, um allen Anwesenden, 
die teilweise aus dem ganzen Bundesge-
biet angereist waren, die Teilnahme an der 
Verhandlung zu ermöglichen. Das nicht all-
tägliche Interesse hatte seinen Grund: Er-
wartet wurde eine Entscheidung, die weit-
reichende Folgen haben würde. Im Fokus 
stand die Frage, ob eines der zentralen 
Prinzipien der gesetzlichen Krankenversi-
cherung – die Beitragssatzstabilität – bei 
der Vergütung von Ärzten weiterhin gül-
tig sein sollte. Das Gericht verneinte dies. 
Wegen der Brisanz des Richterspruchs ha-
ben die Krankenkassen inzwischen Revi-
sion beim Bundessozialgericht eingelegt.

So kam es zu der viel diskutierten Ent-
scheidung: In langen Verhandlungsrun-
den hatten die Kassen und die Kassenärzt-
liche Vereinigung Hamburg 2013 versucht, 
sich über die Vergütung der Ärzte zu ei-
nigen – vergeblich. Am Ende musste das 
Landesschiedsamt unter dem unparteii-
schen Vorsitz eines ehemaligen Bundes-
sozialrichters urteilen. 

Ein ebenso zentraler wie umstrittener 
Bestandteil seines Schiedsspruchs: der so-
genannte Hamburg-Zuschlag. Mit diesem 
Schlagwort wird ein regionaler Zuschlag 
auf den bundesweiten Einheitspreis be-
zeichnet, den das Schiedsamt aufgrund 
der seiner Meinung nach besonderen Kos-
tenstruktur im Stadtstaat festgesetzt hat-
te. Seitdem erhalten Hamburger Ärzte für 
die gleichen Leistungen 2,08 Prozent mehr 
als ihre Kollegen in fast allen anderen Län-
dern. Für die Kassen ist dies nicht nach-
vollziehbar: Für ihre Versicherten zahlen 
sie auch ohne Zuschlag bereits eine über-
durchschnittliche Vergütung in der Han-
sestadt, obwohl die Krankheitslast der 
Bevölkerung in der jungen Stadt Hamburg 
mit die geringste im Bund ist.

Tür und Tor für Kostensteigerung geöffnet

Aber auch rechtliche Bedenken gegen 
den Zuschlag waren schnell aufgekom-
men. Er verstößt aus Sicht der Kassen ge-
gen den Grundsatz der Beitragssatzstabi-
lität. Mit dem etwas sperrigen Begriff der 
Beitragssatzstabilität ist gemeint, dass die 
Vergütungen für Leistungserbringer im 
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Das neue Präventionsgesetz ist 
nicht der ganz große Wurf, aber 
ein Anfang. Nun gilt es, die Chan-
cen auszuloten, die das Gesetz bie-
tet, um diese bestmöglich zu nut-
zen. Vor wenigen Wochen haben 
die Spitzenverbände von Kranken-, 
Unfall-, Renten- und Pflegeversi-
cherung eine Bundesrahmenemp-
fehlung verabschiedet. In enger Ab-
stimmung dazu arbeiten die Akteure 
in den Ländern an einer Umset-
zung. Unter Federführung des vdek 
nimmt die Vereinbarung in Ham-
burg immer konkretere Formen an. 
Die enge, über Jahre bewährte Zu-
sammenarbeit von Krankenkas-
sen, der Gesundheitsbehörde und 
der Hamburgischen Arbeitsgemein-
schaft für Gesundheitsförderung er-
leichtert die Verständigung. So ist 
auch die Prävention in Kindergär-
ten, Schulen, Quartieren und Betrie-
ben längst gelebte Realität. Sowohl 
im Rahmen individueller Projekte 
als auch in Zusammenarbeit mit den 
anderen Kassenarten setzen sich 
die Ersatzkassen bereits seit Jahren 
für eine nachhaltige Gesundheits-
förderung ein. Diese Tradition soll 
auch vor dem Hintergrund des neu-
en Präventionsgesetzes fortgesetzt 
werden. 

G E S U N D H E I T S F Ö R D E R U N G

Auf gutem Weg: 
Prävention auf 
 Landesebene
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Es hat den Hamburg-Zuschlag für rechtmä-
ßig befunden und damit zugleich geurteilt, 
dass die Beitragssatzstabilität auch für die 
Preiskomponente der ärztlichen Vergütung 
nicht länger maßgeblich ist. Setzt sich diese 
Rechtsauffassung durch, wird Kostenstei-
gerungen Tür und Tor geöffnet. 

Versicherte müssen höhere Beiträge 
alleine schultern

Dass die Vergütungen der Ärzte grenzenlos 
wachsen können, ohne sich daran zu orien-
tieren, wie viel Geld im System zur Verfü-
gung steht, führt zwingend zu steigenden 
Kassenbeiträgen. Diese Steigerungen sind 
alleine durch die Versicherten zu finanzie-
ren – für Arbeitgeber ist der Beitragssatz 
hingegen eingefroren. Bereits heute über-
steigen in überversorgten Metropolen wie 
Hamburg die Kosten je Versicherten die 
Einnahmen bei Weitem. Nicht ohne Grund 
mussten einige Kassen mit einem star-
ken regionalen Schwerpunkt in Hamburg 
schließen oder mit anderen, zahlungs-
kräftigeren Kassen fusionieren. Verschärft 
wird die Problematik dadurch, dass für die 
Zahlungen des Gesundheitsfonds an die 
Kassen einzig die Krankheitslast der Versi-
cherten maßgeblich ist – ihr Wohnort und 
das Kostenniveau dort spielen keine Rolle. 
Gerade unter diesen Vorzeichen darf auch 
die ärztliche Vergütung die zur Verfügung 
stehenden finanziellen Spielräume nicht 
außer Acht lassen.  

Gesundheitswesen – etwa Ärzte, Logopä-
den oder Zahntechniker – maximal im glei-
chen Maß steigen dürfen wie die sogenann-
te Grundlohnsumme. Dies ist die Summe 
des beitragspflichtigen Einkommens aller 
Mitglieder der Kassen und damit die Basis 
für die Kassen-Einnahmen. Mit der Rege-
lung wollte der Gesetzgeber stetig wach-
sende Kassenbeiträge vermeiden. Um 2,03 
Prozent stieg die Grundlohnsumme 2013 an. 
Die Vergütungssteigerung für die Vertrags-
ärzte in der Hansestadt, die sich aus dem 
„Hamburg-Zuschlag“ und weiteren Vergü-
tungsbestandteilen berechnet, liegt mit fast 
5,4 Prozent deutlich darüber.

Bekannt ist, dass die Bundesregierung 
mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz 
ab 2009 den Grundsatz der Beitragssatzsta-
bilität für die ärztliche Vergütung gelockert 
hat. Steigt die abgerechnete Leistungsmen-
ge aus medizinischen Gründen an – etwa 
weil mehr Menschen chronisch erkrankt 
sind –, müssen die Kassen diesen Anstieg 
auch dann bezahlen, wenn er über der 
Grundlohnsummensteigerung liegt. Diese 
Verlagerung des Risikos einer steigenden 
Krankheitslast auf die Kassen ist unstrittig. 
Damit ist der Grundsatz der Beitragssatz-
stabilität quasi aufgehoben, was die Leis-
tungsmenge angeht.

Juristisch noch unklar ist, ob dies auch 
für den Preis der einzelnen Leistungen 
gilt. Mit seinem Urteil von Mitte Dezem-
ber 2015 hat das Hamburger Gericht die-
se Frage nun in erster Instanz entschieden. 

In Hamburg kennt man sich aus mit 
Ebbe und Flut. Und mit den Gefahren, 
die damit verbunden sind, wenn man 
– im übertragenen Sinn – Schleusen-
tore öffnet. Daher betrachten es die 
Krankenkassen mit Sorge, dass das 
Urteil des Landessozialgerichts zum 
„Hamburg-Zuschlag“ einen Damm-
bruch bedeuten könnte. Wenn die 
Vergütung der Vertragsärzte grenzen-
los steigen kann – ohne Orientierung 
daran, wie sich parallel die Einnah-
men der Versicherten entwickeln –, 
müssen zwangsläufig auch die Kas-
senbeiträge weiter erhöht werden. 
Die Stabilität der Beiträge war je-
doch in den vergangenen Jahrzehn-
ten ein zentrales Instrument zur 
nachhaltigen Finanzierung der ge-
setzlichen Krankenversicherung. 
Und damit letztendlich auch zur Si-
cherung des sozialen Friedens. Dies 
gilt besonders in einer Situation, in 
der die Arbeitgeberbeiträge einge-
froren sind und Beitragserhöhungen 
allein von den Versicherten geschul-
tert werden müssen.
Klar ist, dass die damalige Bundes-
regierung mit dem Wettbewerbs-
stärkungsgesetz den Regionen mehr 
Spielraum geben wollte. Ob sie damit 
auch beabsichtigt hat, dass in den Re-
gionen je nach Wunsch an der Preis-
schraube gedreht wird, darf erst ein-
mal bezweifelt werden. Die Kassen 
erwarten nun mit Spannung, wie das 
Bundessozialgericht urteilen wird.

K O M M E N T A R

Nachhaltige 
 Finanzierung  
in  Gefahr 
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V E R S O R G U N G

Pflegereform: Was sich in der Praxis ändert 
Das zweite Pflegestärkungsgesetz ist die umfassendste Reform seit dem Start der  
Pflegeversicherung. Erstmals haben Bedürftige einen gleichberechtigten Zugang zu  
Leistungen, besonders Menschen mit Demenz.

W
enn das Gesetz zum Jahres-
wechsel 2017 in Kraft tritt, 
können schätzungsweise 
rund 10.000 Hamburgerin-

nen und Hamburger zum ersten Mal An-
spruch auf Leistungen der Pflegeversiche-
rung geltend machen. Sie profitieren von 
der Einführung des neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs, einer langjährigen Forde-
rung des vdek. Außerdem sollen höhere 
Leistungsbeträge, bessere Kombinations-
möglichkeiten der Leistungen und mehr 
Beratung dazu beitragen, pflegebedürfti-
gen Menschen möglichst lange ein selbst-
bestimmtes Leben im gewohnten Umfeld 
zu ermöglichen.
Hier die zentralen Veränderungen im 
Überblick:

Pflegegrade statt Pflegestufen

Ab 2017 wird die Pflegebedürftigkeit in 
fünf Pflegegraden kategorisiert statt bis-
lang in drei Pflegestufen. Die Einstufung 
berücksichtigt den Grad der noch verblie-
benen Selbstständigkeit der Betroffenen. 
Dieser wird bei der Begutachtung durch 
den Medizinischen Dienst der Kranken-
versicherung in sechs Bereichen gemes-
sen: Mobilität, Sprechen und Verstehen, 
Verhaltensweisen und psychische Pro-
blemlagen, Umgang mit Medikamenten 

oder Prothesen sowie soziale Kontakte 
und Selbständigkeit beim Essen,  Waschen 
und Anziehen. Alle Betroffenen, die be-
reits Leistungen der Pflegekasse bezie-
hen, müssen keinen neuen Antrag zur 
Begutachtung stellen, sondern werden 
automatisch in das neue System überge-
leitet. 

Verbesserungen für Menschen 
mit Demenz

Bislang hatte der Gesetzgeber bei der De-
finition von Pflegebedürftigkeit vor allem 
körperliche Einschränkungen im Blick. 
Nun erhalten Bedürftige Leistungen 

unabhängig davon, ob sie an körperlichen 
Gebrechen oder einer Demenz leiden. Wer 
kognitiv beeinträchtigt ist und bereits 
Leistungen aus der Versicherung bezieht, 
wird zum 1. Januar 2017 von seiner Pflege-
kasse automatisch in den zwei Stufen hö-
her liegenden Grad eingestuft, zum Bei-
spiel von Stufe zwei in Grad vier. Dadurch 
erhöht sich der Leistungsanspruch. 

Steigende Leistungsbeträge

Die Leistungen der Pflegeversicherung 
werden ab dem 1. Januar 2017 erhöht. Die 
nebenstehende Übersicht zeigt, welche 
Beträge monatlich gezahlt werden.

Einheitlicher Eigenanteil 
für Heimbewohner

Eine weitere Entlastung für die Versi-
cherten: Zukünftig sollen alle Bewohner 
einer stationären Pflegeeinrichtung den 
gleichen Betrag zuzahlen. Bisher stieg der 
Eigenanteil, wenn der Pflegebedürftige in 
eine höhere Stufe kam.  
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Pflegegrad Pflegegeld Pflegesachleistung Vollstationäre 
Pflege

1 125 €* 125 €

2 316 € 689 € 770 €

3 545 € 1.298 € 1.262 €

4 728 € 1.612 € 1.775 €

5 901 € 1.995 € 2.005 €
*Zur Inanspruchnahme von Betreuungs- und Entlastungsleistungen als Kostenerstattung
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N O T F A L L V E R S O R G U N G

Rettung in Sicht: Kassen hoffen 
auf Reform des Rettungsdiensts
Das Rettungsdienstgesetz ist nicht mehr taufrisch: Fast 25 Jahre blieb 
es im Kern unangetastet. Nun plant die Innenbehörde eine Reform. 
Die Notfallversorgung muss endlich „aus einem Guss“ geplant wer-
den, fordern die Kassen, sonst leidet die Qualität. 

Jeder, der regelmäßig auf Hamburgs 
Straßen unterwegs ist, kennt die auf-
fälligen Fahrzeuge der Rettungsdiens-
te. Mit oder ohne Blaulicht und Mar-

tinshorn bahnen sich die Rettungswagen 
ihren Weg zu einem Notfall. Doch was 
nur wenige wissen: Die Fahrzeuge bewe-
gen sich nicht zentral koordiniert durch 
die Hansestadt. Vielmehr herrscht ein 
unkoordiniertes Nebeneinander von öf-
fentlichen und privaten Rettungsdiens-
ten. Denn es gibt nicht nur eine Leitstel-
le, sondern gleich mehrere. Neben der 
Berufsfeuerwehr, die die größte Leitzen-
trale betreibt, disponieren beispielswei-
se auch Hilfsorganisationen wie der Ar-
beiter-Samariter-Bund und das Deutsche 
Rote Kreuz (DRK) sowie das private Unter-
nehmen G.A.R.D ihre Einsätze selbst.

Dieser „Wildwuchs“ ist nur einer von 
mehreren Punkten, die nach Meinung der 
Krankenkassen dringend auf den Prüf-
stand müssen, wenn es um eine Reform 

des „Blaulichtgesetzes“ geht; kosmetische 
Korrekturen allein werden nicht ausrei-
chen. Die Krankenkassen sind die Hauptfi-
nanziers des Hamburger Rettungsdienstes. 
Ende vergangenen Jahres hatte die Innen-
behörde angekündigt, das seit 1992 im We-
sentlichen unveränderte Rettungsdienst-
gesetz novellieren zu wollen. Dazu haben 
sich die Hamburger Krankenkassen auf 
Wunsch der Behörde positioniert.

Eine Leitstelle statt unkoordiniertem 
Nebeneinander

Ziel der Neuordnung muss es nach Mei-
nung der Kassen sein, die Notfallversor-
gung künftig aus einem Guss zu gestalten. 
Dabei gilt es, im Sinne der Versicherten 
die Qualität der Versorgung zu erhöhen, 
ohne die Wirtschaftlichkeit aus den Augen 
zu verlieren. Zu berücksichtigen sind vie-
le Faktoren, zum Beispiel die zunehmen-
de Alterung der Hamburger Bevölkerung, 

Notfallrettung und Krankentransport 
sind Teil des Rettungsdienstes. Bei 
der Notfallrettung werden Kranke 
oder Verletzte in Lebensgefahr von 
Notärzten versorgt. Diese stellen die 
Transportfähigkeit der Patienten her 
und betreuen sie während der Beför-
derung mit dem Rettungswagen oder 
Hubschrauber in die Klinik. Bei ei-
nem Krankentransport sind die Pati-
enten nicht in Lebensgefahr, werden 
von nichtärztlichem Personal beglei-
tet und in Krankentransportwagen 
befördert.
Die Zahl der Notfallbeförderungen 
der Feuerwehr in Hamburg stieg in 
den Jahren 2009 bis 2014 um 21 Pro-
zent (von 118.381 auf 143.983). Die Zahl 
der Alarmierungen nahm zeitgleich 
um 15 Prozent zu (von 199.846 auf 
227.842). Alarmierungen führen nicht 
immer zu Beförderungen. Oft sind Hil-
feleistungen am Einsatzort das Re-
sultat; es kommt auch zu irrtümlichen 
Alarmierungen. Aus der Tatsache, 
dass die Beförderungen zuletzt ein 
stärkeres Plus verzeichneten als die 
Alarmierungen, lässt sich folgern, 
dass es inzwischen im Zweifel zuneh-
mend zu Beförderungen kommt. Die 
Kosten für den Rettungsdienst, wel-
che die Feuerwehr ermittelt und mit 
den Kassen verhandelt, nahmen von 
2007 bis 2015 um rund 70 Prozent zu 
(von rund 40,1 Millionen Euro auf 67,1 
Millionen Euro), Tendenz steigend.

G U T  Z U  W I S S E N

Kosten steigen um 
mehr als zwei Drittel 
in einer Dekade
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Vergütungsmodelle im Rettungsdienst

Kommunaler  
Rettungsdienst

Kommune betreibt als 
 Träger Rettungsdienst und/
oder Krankentransport mit 
eigenen Mitteln. 

Träger ist eigenverantwort-
lich für Einhaltung qualitati-
ver Standards. 

Kommune erhebt Gebüh-
ren zur Vergütung der Leis-
tungen.

Kommune vergibt als Träger 
Rettungsdienst und/oder 
Krankentransport an Dritte

Träger ist verantwortlich für 
Überprüfung qualitativer 
Standards

Kommune vergütet den 
 Beauftragten direkt.

Kommune gibt als Träger 
Rettungsdienst und/oder 
Krankentransport an  Dritte 
frei. 

Träger ist verantwortlich für 
Überprüfung qualitativer 
Standards. 

Krankenkassen/Sozialver-
sicherungsträger vergüten 
Unternehmer direkt.

Submissionsmodell Konzessionsmodell
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der medizinisch-technische Fortschritt und 
neue Erkenntnisse zur bestmöglichen Orga-
nisation des Rettungsdienstes. 

Um alle vorhandenen Ressourcen 
bestmöglich zu nutzen, soll es künftig 
nur noch eine Leitstelle geben. Über die-
se integrierte Stelle, angesiedelt bei der 
Feuerwehr, sollen die Rettungsfahrzeu-
ge der Feuerwehr genauso gelenkt wer-
den wie die Fahrzeuge aller anderen am 
Rettungsdienst beteiligten Organisatio-
nen. Einzusetzen ist immer das Fahrzeug, 
das geeignet ist und sich am nächsten zum 
Einsatzort befindet. Anrufe, die unter den 
bisherigen Notrufnummern von Hilfsor-
ganisationen und privaten Unternehmen 
eingehen, sollen auf die Nummer der in-
tegrierten Leitstelle aufgeschaltet werden. 

Die Novellierung muss aus Sicht der 
Kassen auch genutzt werden, um klare 
Hilfsfristen festzulegen. In anderen Bun-
desländern gibt es solche Vereinbarun-
gen bereits. Die Fristen sollten ab dem 
Zeitpunkt berechnet werden, ab dem ein 
Notruf bei der Leitstelle eingeht. Außer-
dem sollte geregelt werden, wie die Ein-
haltung der Fristen gewährleistet wird. 
Ob die Vorgaben umgesetzt werden, soll-
te dauerhaft erhoben und einsehbar do-
kumentiert werden. Die Innenbehörde 
sollte auf Basis eines Bedarfsplans un-
ter anderem festlegen, wie viele Ret-
tungsfahrzeuge pro Wache erforderlich 
sind und zu welchen Zeiten sie vorgehal-
ten werden. In dem Plan sollte außerdem 
dokumentiert werden, wie viele Standor-
te für Notarztwagen sowie für Luft- und 
Wasserrettungsfahrzeuge benötigt wer-
den. Rettungsmittel, die nicht im Plan auf-
geführt sind, sollten nicht am Rettungs-
dienst teilnehmen dürfen.

Mit welchem Personal die Rettungs-
fahrzeuge im Einsatz sind, muss das Ge-
setz, so die Forderung der Kassen, ge-
nauso regeln wie die Ausstattung der 
Fahrzeuge. Nur so können Qualitätsstan-
dards eingehalten werden. Ein Rettungs-
wagen sollte mit einem Notfall- und ei-
nem Rettungssanitäter besetzt sein; im 
Notarzt-Einsatzfahrzeug sollte neben 
dem Notarzt auch ein Rettungssanitäter 

an den Infektionsschutz gestiegen. Des-
halb sind diese Anforderungen im Ret-
tungsdienst und in der Notfallmedizin 
verpflichtend zu regeln. In ein modernes 
Gesetz gehören auch Vorschriften, wie 
Hygienestandards zu überwachen und 
einzuhalten sind. Außerdem ist festzule-
gen, wie bei Transporten von Patienten 
mit hochansteckenden Infektionen Infor-
mationen zwischen den beteiligten Ak-
teuren weiterzugeben sind.

Neuer Qualitätsbericht für mehr 
Transparenz

Die Stadt sollte künftig nur noch solchen 
Organisationen und Unternehmen die 
Beteiligung am Rettungsdienst genehmi-
gen, die die im Gesetz festgelegten Qua-
litätsanforderungen erfüllen und diese 
auch regelmäßig überprüfen lassen. Um 
die Qualität transparent zu dokumentie-
ren und noch stärker als bislang in den 
Fokus der Öffentlichkeit zu rücken, soll-
te der bisherige Jahresbericht der Feu-
erwehr um einen Qualitätsbericht mit 
Kennzahlen des Rettungsdienstes ergänzt 
werden.  

mit an Bord sein. Die Ausstattung der 
Fahrzeuge muss den anerkannten Regeln 
der Technik und dem Stand der medizi-
nischen Wissenschaft entsprechen. Sie 
sollten außerdem über zeitgemäße Kom-
munikations- und Navigationseinrichtun-
gen verfügen sowie über Lesegeräte für 
die elektronische Gesundheitskarte.

Hilfsfristen definieren und Infektionen 
besser verhüten

Damit die Qualität der Versorgung weiter-
entwickelt wird, müssen Regeln zur Fortbil-
dung und zum Qualitätsmanagement for-
muliert werden. Im Gesetz soll daher die 
Stelle eines „Ärztlichen Leiters Rettungs-
dienst“ verankert werden sowie seine kon-
kreten Aufgaben und Befugnisse. Auch die 
Befugnisse der Notfallsanitäter sollten mit 
der Neuordnung klar definiert werden. Da-
rüber hinaus ist das Personal des Rettungs-
diensts zu verpflichten, sich jährlich fortzu-
bilden. Bei den Notfallsanitätern sollte ein 
Teil der Fortbildung auf ihre neuen Kompe-
tenzen entfallen (s. Seite 7). 

Da sich gefährliche Keime immer stär-
ker ausbreiten, sind die Anforderungen 

Aktuelle Situation in Hamburg

Öffentlicher  
Rettungsdienst

Grundsatz: Notfallrettung 
und Krankentransport mit 
Kraft-, Luft- und Wasser-
fahrzeugen

Feuerwehr: Notfallret-
tung und Krankentransport 
mit Kraft- und Wasserfahr-
zeugen

Hilfsorganisationen Notfall-
rettung und Krankentrans-
port mit Kraftfahrzeugen

Öffentlich rechtlicher Ver-
trag (§ 7): Vorrang der Feu-
erwehr

Grundsatz: Notfallrettung 
und Krankentransport kann 
mit Kraft-, Luft- und Was-
serfahrzeugen mit Geneh-
migungsbescheid betrieben 
werden.

G.A.R.D.: Betreibt Rettung 
mit Kraftfahrzeugen. Nimmt 
aber nicht an Notfallversor-
gung teil, weil keine Notärz-
te gestellt werden dürfen.

Andere Private: Betreiben 
nur Krankentransport mit 
Kraftfahrzeugen. 

ADAC, Bundespolizei und 
Bundeswehr: Betreiben 
Notfallrettung und Kran-
kentransport mit Luftfahr-
zeugen.

Kommunaler Rettungs-
dienst: Feuerwehr betreibt 
sowohl Notfallrettung als 
auch Krankentransport (so-
weit nicht durch Private si-
chergestellt).

Submissionsmodell: Fahr-
zeug des DRK in Harburg 
fährt für die Stadt.

Konzessionsmodell: Kran-
kentransport, Luftrettung 
und die Notfallrettung 
(G.A.R.D.) werden aufgrund 
Genehmigungsbescheid be-
trieben. 

Privater Rettungsdienst Mischsituation aus  
den drei Vergütungs-

modellen
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T H E R A P I E

Förderung von Anfang an
Kinder, deren Entwicklung beeinträchtigt ist, benötigen Unterstützung sowohl  
von Heilpädagogen als auch von anderen Therapeuten. In Hamburg gibt es über zehn  
interdisziplinäre Frühförderstellen, in denen Familien Hilfe finden

I
n den ersten Lebensjahren verläuft die Entwicklung eines 
Kindes besonders schnell und es werden wichtige Grund-
lagen für das spätere Leben gelegt. Daher ist es besonders 
wichtig, bereits in dieser Phase Auffälligkeiten oder Rück-

ständen in der Entwicklung durch gezielte Förderung entgegen-
zuwirken. Denn Entwicklungsstörungen sollen sich nicht verfes-
tigen oder verstärken, sondern frühzeitig behandelt, gemildert 
und im günstigsten Fall beseitigt werden. 

Während der überwiegende Teil der Kinder nur einen sin-
gulären Förderbedarf im heilpädagogischen oder medizinisch-
therapeutischen Bereich zeigt, benötigen einige aufgrund der 
Komplexität ihrer Entwicklungsstörung jedoch eine umfassende 
Förderung in beiden Bereichen. In solchen Fällen greifen soge-
nannte interdisziplinäre Frühfördermaßnahmen, bei denen Ex-
perten aus verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten, zum 
Beispiel Heilpädagogen, Logo-, Ergo- oder Physiotherapeuten. 
Sie erstellen gemeinsam einen Förder- und Behandlungsplan, 
der auf die Bedürfnisse des betroffenen Kindes ausgerichtet ist. 
Der Plan wird dann mit der Familie des Kindes abgestimmt und 
gemeinsam mit ihr umgesetzt.

Vielfältige Therapieangebote

Nur staatlich anerkannte Frühförderstellen dürfen die unter-
schiedlichen Therapien als Komplexleistung in mobiler und/
oder ambulanter Form anbieten. Zeigt ein Kind multiplen För-

derbedarf, kann eine 
solche Stelle auf Basis 
einer entsprechenden 
ärztlichen Verordnung 
eine ausführliche Dia-
gnostik durchführen 
und feststellen, ob in-
terdisziplinäre Früh-

förderung als geeignete Therapieform in Frage kommt. Ist dies 
der Fall, beginnt die bereichsüberreifende Behandlung. Kinder, 
die keinen interdisziplinären Förderbedarf aufweisen, werden 
je nach Krankheitsbild an andere, dafür besser geeignete Stel-
len weitergeleitet. Die Frühfördereinrichtungen leisten durch 
ihr umfassendes Beratungsangebot in jedem Fall einen wich-
tigen Beitrag zur gezielten Behandlung der betroffenen Kinder 
und bei der Unterstützung ihrer Familien. Mehr als zehn dieser 

Stellen gibt es im Stadtgebiet – eine davon ist auf die speziel-
len  Bedürfnisse von blinden und sehbehinderten Kindern aus-
gerichtet.

Weniger Hürden für betroffene Familien

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit wurde 2003 vom Bun-
desgesetzgeber unter dem Begriff „Komplexleistung Frühför-
derung“ als eigenständige Leistungsform für behinderte und 
von Behinderung bedrohte Kinder von Geburt bis Schuleintritt 
 festgeschrieben. Die konkrete Umsetzung der Komplexleistung 
erfolgt dabei auf Landesebene. Aufgrund der bereichsübergrei-
fenden Leistungen und der damit verbundenen unterschiedlichen 
sozialrechtlichen Bestimmungen erweist sich eine Abstimmung 
vielerorts als schwierig. Hamburg ist eines der wenigen Länder, 
in denen ein flächendeckendes Angebot und die vom Gesetzge-
ber gewollte „Finanzierung aus einer Hand“ bereits vor Jahren ge-
lungen ist. Hier haben sich die Krankenkassen und die zuständige 
Sozialbehörde auf ein gemeinsames Vorgehen und klar definier-
te Leistungsinhalte verständigt. Dies vereinfacht nicht nur Abläu-
fe bei den Kostenträgern, sondern verringert auch den Antrags-
aufwand bei Leistungserbringern und den betroffenen Familien. 
Krankenkassen und Behörde stellen Leistungsinhalte und Ar-
beitsstrukturen regelmäßig „auf den Prüfstand“, zuletzt geschah 
dies Anfang 2016. Ziel der Überprüfung ist es, Angebote weiter 
zu optimieren, um die betroffenen Kinder und ihre Familien auch 
künftig bestmöglich unterstützen zu können.  

»Hamburg ist eines der 
wenigen Länder, in denen 
eine ›Finanzierung aus einer 
Hand‹ gelungen ist .«
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Höhere Vergütung für Zahnärzte

Bei den Verhandlungen zwischen den Ersatzkassen und 
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Hamburg gelang 
eine schnelle Einigung auf die Honorare für 2016. Die Ver-
gütung steigt um gut 2,7 Prozent. Neue Vergütungssätze 
wurden sowohl für die kurativen Tätigkeiten als auch für 
präventive Maßnahmen vor allem für Kinder und Jugend-
liche vereinbart. Zu den kurativen Tätigkeiten gehören der 
Einsatz von Füllungen, kieferorthopädische Leistungen 
und die Versorgung mit Zahnersatz. 

Neue Berufsfachschule für Notfallsanitäter

Die Feuerwehr Hamburg hat eine neue Schule für die Aus-
bildung zum Notfallsanitäter eröffnet: An der Berufs-
fachschule für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter 
 lernen die Schüler unter anderem praxisnah, erkrankte 
oder verletzte Personen medizinisch erstzuversorgen. Die 
Ausbildung zu dem erst 2014 neu geschaffenen Beruf, de-
ren Kosten von den Kassen getragen werden, ist deutlich 
umfangreicher als die bisherige zum Beruf des Rettung-
sassistenten. Die Assistenten können sich ebenfalls zum 
Notfallsanitäter weiter qualifizieren. In den nächsten Jah-
ren wird dadurch ein Qualitätssprung im Rettungsdienst 
erwartet.

Grippe-Impfstoffhersteller für Saison 2016/2017 
stehen fest

Die Krankenkassen in Hamburg haben bereits die Wei-
chen für die kommende Grippesaison gestellt. Die europa-
weite Ausschreibung für 2016/2017 haben die Pharmaun-
ternehmen Mylan und Sanofi Pasteur MSD GmbH 
gewonnen und werden voraussichtlich 290.000 Impfdo-
sen für die Versicherten in der Hansestadt zur Verfügung 
stellen. 

Angebot an qualitätsgeprüften Präventionskursen steigt

Die Zentrale Prüfstelle Prävention setzt zunehmend Maß-
stäbe für Qualität. Bereits rund 130.000 Präventionskurse 
hat die Einrichtung seit ihrer Gründung vor mehr als zwei 
Jahren auf Qualität geprüft. Für die rund 60 Millionen ge-
setzlich Versicherten wächst unterdessen die Auswahl an 
Kursen in der Präventionskursdatenbank stetig, die die 
hohen Qualitätsanforderungen der beteiligten Kassen er-
füllen. Vor allem bei den fernöstlichen Entspannungsme-
thoden nahm das Angebot zuletzt deutlich zu.

Immer mehr Senioren in Deutschland haben eine Migrations-
geschichte. Dadurch kommen neue Herausforderungen auf 
Pflege, Prävention und medizinische Versorgung zu. Der vdek 

widmet sich mit seinem diesjährigen Zukunftspreis der Versor-
gung von älteren Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Un-
ter dem Motto „Alterung der Migrationsgeneration“ sucht der 
Verband innovative Ideen, beispielhafte Projekte und Konzepte 
für interkulturell sensible Präventions-, Versorgungs-, und Pfle-
geangebote. Die besten Ideen, die bis zum 10. April 2016 einge-
reicht werden können, werden mit einem Preisgeld von insge-
samt 20.000 Euro ausgezeichnet. Zur Bewerbung aufgefordert 
sind insbesondere Projekte, die aufzeigen, wie Verständnis-, 
Sprach- oder andere Zugangsbarrieren abgebaut oder die Kom-
munikation und Interaktion in der Prävention, medizinischen 
Versorgung und Pflege verbessert werden können. Über die 
Preisvergabe entscheidet eine hochkarätige Fachjury.

A U S Z E I C H N U N G

vdek-Zukunftspreis: 
 Interkulturelle Versorgungs-
konzepte gesucht

K U R Z  G E F A S S T

Die Schauspielerin Angelina Jolie ließ sich 2013 bei-
de Brüste abnehmen, weil sie eine Genveränderung in 
sich trägt, die ihr Risiko für Brustkrebs erhöht. Medi-

enberichte waren mit ursächlich dafür, dass die Zahl der Rat-
suchenden an Beratungsstellen danach sprunghaft zunahm. 
Auch derzeit ist das Bedürfnis der Frauen nach hochwertiger 
Diagnostik, Beratung, Therapie und Nachsorge unverändert 
hoch. Die Risiken der Gentestung sind aber nicht zu unter-
schätzen. Die Ärzte müssen gut qualifiziert sein, denn fal-
sche Ergebnisse führen zu falscher Beratung und Therapie. 
Die gendiagnostischen Beratungszentren unter dem Dach des 
Deutschen Konsortiums für Familiären Brust- und Eierstock-
krebs bieten dieses notwendige Know-how. Das Brustzentrum 
des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) ist Mit-
glied des Konsortiums geworden. Die Ersatzkassen haben des-
halb mit dem UKE einen Versorgungsvertrag abgeschlossen. 
Das Zentrum ist auf qualifizierte Beratung, Genanalyse, Früh-
erkennung und Nachsorge bei familiär bedingtem Brust- und 
Eierstockkrebs spezialisiert. 

G E N A N A L Y S E

Erweitertes Angebot  
bei  familiärem Risiko für 
 Brustkrebs
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In gut einem Jahr ist es wieder so 
weit: Am 31. Mai 2017 findet die 
nächste Sozialwahl statt. Bei ihr 
geht es um die Zukunftsthemen Ge-
sundheit und Rente. Die Wahl ist das 
Kernstück der Demokratie in der So-
zialversicherung: Alle sechs Jahre 
haben gesetzlich Krankenversicher-
te die Chance, die Zusammensetzung 
der Verwaltungsräte zu bestimmen. 
Der Verwaltungsrat ist das wich-
tigste Entscheidungsgremium einer 
Krankenkasse, quasi ihr Parlament. 
Er trifft Grundsatzentscheidungen, 
von denen die Versicherten direkt 
betroffen sind und entwickelt zum 
Beispiel Satzungsleistungen wie 
etwa Bonusprogramme oder Wahl-
tarife. Außerdem kontrolliert der Rat 
den Vorstand einer Kasse und verab-
schiedet den Haushalt. 
Die Sozialwahl ist eine Listenwahl: 
Auf dem Wahlzettel stehen keine 
Personen, sondern Namen der Or-
ganisationen, die Kandidaten in die 
Gremien entsenden wollen. Zur Wahl 
stehen zum Beispiel Gewerkschaf-
ten oder andere selbständige Arbeit-
nehmergruppen. Ab Mitte Oktober 
können Vorschlagslisten eingereicht 
werden. Zu neuen Bundeswahlbe-
auftragten wurden die ehemalige 
CDU-Politikerin Rita Pawlewski und 
der ehemalige Vorsitzende der In-
dustriegewerkschaft Bau, Klaus Wie-
sehügel, bestellt. Pawlewski ist die 
erste Frau in diesem Amt.

Krankenhausplanung, Versorgung 
von psychisch Kranken und Weiter-
entwicklung der Gesundheitsme-

tropole Hamburg – zu diesen und zahl-
reichen weiteren Themen tauschten sich 
die Mitglieder des Landesausschusses 
der Ersatzkassen mit Sylvia Wowretz-
ko aus, gesundheitspolitische Spreche-
rin der SPD-Bürgerschaftsfraktion. Mit 
Frau Wowretzko waren sich die Ersatzkas-
sen darin einig, dass der gesundheitlichen 
Versorgung im Quartier mit einer Einbin-
dung möglichst aller Altersgruppen, auch 
der älteren Menschen, künftig eine beson-
dere Bedeutung zukommen wird. Beide 
Seiten betonten, dass dabei ein Schwer-
punkt auf die Verbesserung der Vernet-
zung zwischen ambulanten und stationä-
ren Angeboten gelegt werden müsse.

V E R S O R G U N G

Austausch mit SPD- 
Gesundheitspolitikerin

A B S T I M M U N G

Countdown läuft: 
Sozialwahl 2017

DISKUSSION ÜBER DIE GESUNDHEITSVERSOR-
GUNG: (v.l.) Kathrin Herbst (vdek), Sylvia Wowretzko, 
gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, 
Annett Saal (Landesausschuss-Vorsitzende)
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Die Familie, in der niemand Krebs 
hatte, wird statistisch gesehen bald 
die Ausnahme sein. Darauf weist der 
Wissenschaftler, Arzt und Politiker 
Karl Lauterbach gleich zu Anfang sei-
nes Werks hin. Er beschreibt, wie 
rund um die Volkskrankheit eine gan-
ze Industrie entstanden ist, die oft-
mals den Profit mehr im Fokus hat als 
die Heilung oder die Steigerung der 
Lebensqualität des Patienten. Wer 
mehr über die Prävention der Krank-
heit weiß und die Mechanismen der 
Industrie versteht, hat bessere Chan-
cen im Kampf gegen den Krebs, so das 
Credo des Autors.

Karl Lauterbach 
Die Krebs-Industrie 
287 Seiten, 19,95 Euro, 
Rowohlt Verlag, Berlin

Die Ängstlichen davon zu überzeu-
gen, ihren Widerstand gegen das 
Impfen aufzugeben – das ist das Ziel 
des Buchs der Essayistin Eula Biss. In 
ihrem eleganten Text, der immunolo-
gische Studien genauso darstellt wie 
Erkenntnisse der Kulturgeschichte, 
argumentiert sie, dass der Blick vom 
einzelnen Kind auf die Schutzbedürf-
tigkeit der Gemeinschaft wandern 
sollte – etwa auf Ältere und Babys, 
die noch nicht geimpft werden 
können. In den USA löste das Buch 
Diskussionen aus und fand prominen-
te Unterstützer wie etwa Bill Gates.

Eula Biss 
Immun: Über das Impfen  
– von Zweifel, Angst und 
Verantwortung 
240 Seiten, 19,90 Euro,  
Carl Hanser Verlag, München

B Ü C H E R

Das Geschäft mit 
dem Krebs

Gegen die Angst vor 
dem Piks
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